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Schulgesetz 

Änderung vom 13. September 2016 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SAR 401.100 (Schulgesetz vom 17. März 1981) (Stand 
1. Januar 2016) wird wie folgt geändert: 

§  7 Abs. 2 (geändert) 

2 Den Rahmen für vier weitere Ferienwochen setzt das zuständige Depar-
tement nach Anhören der Schulpflegen fest. 

Titel nach § 34 (geändert) 
3. Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen 

§  51 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
Aufsicht (Überschrift geändert) 

1 Das zuständige Departement übt die Aufsicht über die öffentlichen und 
privaten Schulen aus. 
2 Es legt Qualitätsansprüche an die Schulen fest, stellt diesen ein Instru-
mentarium für die Qualitätssicherung zur Verfügung und kann den Schulen 
im Rahmen seines Budgets zusätzliche finanzielle Mittel für qualitätssi-
chernde Massnahmen gewähren. 

§  57 Abs. 2 (geändert) 

2 Die Gemeinden und Regionalplanungsverbände planen gemeinsam unter 
Mithilfe des Kantons die Bildung von Schulkreisen für Oberstufenzentren 
und Bezirksschulen. 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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§  77 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 

1 Aufgehoben. 
2 Aufgehoben. 
3 Der Schulrat des Bezirks entscheidet über Beschwerden gegen Entschei-
de der Schulpflegen des Bezirks, wenn es sich nicht um solche des Straf-
verfahrens gemäss § 37a handelt. 
4 Er führt nach Bedarf Orientierungs- und Weiterbildungsveranstaltungen 
für die Schulpflegen des Bezirks durch und kann dazu die Unterstützung 
des zuständigen Departements anfordern. 

Titel nach § 85 (geändert) 
7.4. Departement Bildung, Kultur und Sport 

§  86 Abs. 1 (geändert) 

1 Das Schul- und Bildungswesen des Kantons untersteht der Leitung 
des Departements Bildung, Kultur und Sport. Dieses nimmt seine  Aufga-
ben im Rahmen der ihm vom Regierungsrat zugewiese-
nen Aufgabenbereiche wahr. 

§  88 Abs. 1 (aufgehoben) 

1 Aufgehoben. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 
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IV. 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
unter Ziff. I. 

Aarau, 13. September 2016 Präsident des Grossen Rats 
HARDMEIER 
  
Protokollführerin 
OMMERLI 

Datum der Veröffentlichung: 23. September 2016 
Ablauf der Referendumsfrist: 22. Dezember 2016 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau 

beschliesst: 

Die Änderung vom 13. September 2016 (Massnahme E16-310-14) des 
Schulgesetzes wird unter Vorbehalt des unbenutzten Ablaufs der Referen-
dumsfrist auf den 1. Januar  2017 in Kraft gesetzt. 

Aarau, 26. Oktober 2016 Regierungsrat Aargau 
 
Landammann 
HOCHULI 
 
Staatsschreiberin 
TRIVIGNO 
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